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Rechtssatz

Rechtssatz 3

 

Die hier getro ene Würdigung zum Militärdienst in der Türkei entspricht auch der überwiegenden jüngsten

Entscheidungspraxis, respektive Rechtsprechung in Deutschland und der Schweiz (angesichts des notorischen

Prozesses der Vergemeinschaftung des Asylrechts können solche Umstände jedenfalls nicht (mehr) als für die

österreichische Rechtsordnung gänzlich unbeachtlich angesehen werden) und steht auch nicht mit der bekannten

österreichischen höchstgerichtlichen Judikatur in Widerspruch.

Schlagworte

Militärdienst

Zuletzt aktualisiert am

17.02.2009

Quelle: Asylgerichtshof AsylGH, http://www.asylgh.gv.at
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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